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Öffentliche Zustellung Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung nach Art. 15 

Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG) 

 

Felix Bauer 
Unbekannt verzogen 
Letzte bekannte Anschrift 
Euerbacher Str. 9 
97424 Schweinfurt 

  
Frau Gräf 
Susanne.graef@Schweinfurt.de 
 
Zimmer-Nr.: 154 
Verwaltungsgebäude: 
Brückenstraße 14 
 
Telefon: 09721/51-5183 
Telefax: 09721/51-506 
 
Datum 26.05.25 

 

 

Der o.g. Person wird ein Schriftstück der Stadt Schweinfurt vom 21.05.25, Kassenzeichen: 

322424-00106, öffentlich zugestellt. 

Das Schriftstück kann im Rathaus der Stadt Schweinfurt, Dienstgebäude Brückenstraße 14, 

Zimmer 154 eingesehen werden. 

Die öffentliche Zustellung des Schriftstückes setzt eine Frist in Gang, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung zwei Wochen vergangen sind. 
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Öffentliche Zustellung Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung nach Art. 15 
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Nehoda, Nataliia 
 
letzte bekannte Anschrift: 
Jaltinska 9A N 132 
Kiew  
Ukraine 

 

  
Frau Hedrich 
Jobcenter-Stadt@Schweinfurt.de 
 
Zimmer-Nr.: 124 
Verwaltungsgebäude: 
Lange Zehntstraße 17 
 
Telefon: 09721/51-9834 
Telefax: 09721/51-9825 
 
Datum 27.05.2025 

   
   
   

 

Der o.g. Person wird ein Schriftstück der Stadt Schweinfurt vom 08.04.2025, Aktenzeichen: 

3540/153631, öffentlich zugestellt. 

 

Das Schriftstück ist abzuholen in der Auskunft des Jobcenters, Lange Zehntstraße 17, 97421 

Schweinfurt zu den Öffnungszeiten (Mo-Fr 10-12 Uhr, Do 15-17 Uhr). 

 

Die öffentliche Zustellung des Schriftstückes setzt eine Frist in Gang, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung zwei Wochen vergangen sind. 
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Yashar, Vasil Yashar 
 
letzte bekannte Anschrift: 
Berliner Platz 8 
97424 Schweinfurt 

 

  
Frau Hedrich 
Jobcenter-Stadt@Schweinfurt.de 
 
Zimmer-Nr.: 124 
Verwaltungsgebäude: 
Lange Zehntstraße 17 
 
Telefon: 09721/51-9834 
Telefax: 09721/51-9825 
 
Datum 27.05.2025 

   
   
   

Der o.g. Person wird ein Schriftstück der Stadt Schweinfurt vom 27.05.2025, Aktenzeichen: 

3930/158471, öffentlich zugestellt. 

 

Das Schriftstück ist abzuholen in der Auskunft des Jobcenters, Lange Zehntstraße 17, 97421 

Schweinfurt zu den Öffnungszeiten (Mo-Fr 10-12 Uhr, Do 15-17 Uhr). 

 

Die öffentliche Zustellung des Schriftstückes setzt eine Frist in Gang, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung zwei Wochen vergangen sind. 
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Nehoda, Nataliia 
 
letzte bekannte Anschrift: 
Jaltinska 9A N 132 
Kiew 
Ukraine 

  
Frau Güc 
Jobcenter-Stadt@Schweinfurt.de 
 
Zimmer-Nr.: 101 
Verwaltungsgebäude: 
Lange Zehntstraße 17 
 
Telefon: 09721/51-3975 
Telefax: 09721/51-9825 
 
Datum 28.05.2025 

   
   
   

Der o.g. Person wird ein Schriftstück der Stadt Schweinfurt vom 07.04.2025, Aktenzeichen: 

3540/153631, öffentlich zugestellt. 

 

Das Schriftstück ist abzuholen in der Auskunft des Jobcenters, Lange Zehntstraße 17, 97421 

Schweinfurt zu den Öffnungszeiten (Mo-Fr 10-12 Uhr, Do 15-17 Uhr). 

 

Die öffentliche Zustellung des Schriftstückes setzt eine Frist in Gang, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung zwei Wochen vergangen sind. 
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Nehoda, Nataliia 
 
letzte bekannte Anschrift: 
Jaltinska 9A N 132 
Kiew 
Ukraine 

  
Frau Güc 
Jobcenter-Stadt@Schweinfurt.de 
 
Zimmer-Nr.: 101 
Verwaltungsgebäude: 
Lange Zehntstraße 17 
 
Telefon: 09721/51-3975 
Telefax: 09721/51-9825 
 
Datum 28.05.2025 

   
   
   

Der o.g. Person wird ein Schriftstück der Stadt Schweinfurt vom 04.04.2025, Aktenzeichen: 

3540/153631, öffentlich zugestellt. 

Das Schriftstück ist abzuholen in der Auskunft des Jobcenters, Lange Zehntstraße 17, 97421 

Schweinfurt zu den Öffnungszeiten (Mo-Fr 10-12 Uhr, Do 15-17 Uhr). 

Die öffentliche Zustellung des Schriftstückes setzt eine Frist in Gang, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung zwei Wochen vergangen sind. 


